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lso Ende der Öffentlich-
keitsarbeit und zurück zu
den jeweiligen Tätigkeits-
gebieten, wo die Militan-
ten sich für die Erforder-

nisse der Palliativpflege weiter
einsetzen. Die Kerngruppe irrt,
wenn sie annimmt, es bedürfe
nur einiger Verwaltungsmaßnah-
men, um die im Palliativgesetz
vorgesehene umfassende Pallia-
tivpflege Realität werden zu las-
sen.

In unserer Industriegesellschaft
erhalten 60% aller Sterbenden
Sterbehilfe, also bei 4.000 jährli-
chen Todesfallen in Luxemburg,
2.400 Fälle (darunter, bei Hoch-
rechnung der neuesten Ziffern
für Belgien, höchstens 35 durch
Euthanasie). Rein zahlenmäßig
eine gewaltige Aufgabe für die
Palliativpflege.

„Palliativ – Jo“ nicht
mehr aktuell?

Die anstehenden Entscheidun-
gen fordern den Ausgleich zwi-
schen nicht eben gleich gelager-
ten, handfesten Interessen. Die-
sen Ausgleich zu schaffen bedarf
der Unterstützung gesellschaftli-
cher Überzeugungsarbeit, not-
falls aber werden schwierige Ent-
scheidungen der Politik zwi-
schen Stakeholdern erfordert
sein, die ihrerseits unter dem
Druck der Gesellschaft erzwun-
gen werden müssen.

Der Rückzug aus der Öffent-
lichkeitsarbeit ist umso unver-
ständlicher, als die Kerngruppe

A

aus 35 Personen besteht, die wis-
sen müssten, dass die eigentliche
Arbeit ansteht. Zur Kerngruppe
gehören führende Palliativmedi-
ziner, bekannte andere Medizi-
ner, der Vorsitzende des Rats für
Menschenrechte und zugleich
Vorsitzender von Omega90, res-
pektierte Professoren der Philo-
sophie und andere, landesweit
bekannte Persönlichkeiten aus
verschiedenen Sparten unserer
Gesellschaft. Es ist einfach un-
verständlich, dass ein Aktions-
bündnis, das „Palliativ: Jo!“ auf
seine Fahne geschrieben hat, sich
zurückzieht zu dem Zeitpunkt,
da die eigentliche politische Ar-
beit beginnt, um der Palliativpfle-
ge Substanz zu geben.

Das Kapitel Euthanasie ist
wohl abgehakt, das Dossier Pal-
liativpflege muss erst aufgearbei-
tet werden.

„Médecine à l’acte“
und Palliativpflege

Wie weit hier die Kluft zwischen
Wunschdenken und dem Tat-
sächlichen ist – mithin der Be-
reich des noch zu Schaffenden –,
ergibt sich schon aus dem ersten
Satz des Palliativgesetzes. Unter
der irreführenden Betitelung
„Enoncé du droit aux soins pal-
liatifs“ gewährt der Gesetzestext
selbst dem Sterbenden lediglich
„Zugang zu palliativen Pflegeleis-
tungen“, im Klartext so weit vor-
handen und so weit die Voraus-
setzungen erfüllt sind. Bis zur
Schaffung eines einklagbaren
Rechts auf vollständige Pflege-
leistungen, wie sie in Absatz 2 des
Gesetzes definiert sind, liegt eine
lange Durststrecke.

Zunächst wird sich die Frage
stellen, ob das bei uns in Klini-
ken, Pflegeheimen und dem am-
bulant angewandten System der
„médecine à l’acte“ mit palliati-
ver Pflege vereinbar ist? Die Ten-
denz geht eher dahin, die Einzel-
leistungen der Krankenschwes-
tern aufzulisten und zu vergüten
(PRN-Programm).

Unser Krankenkassensystem
tut sich schwer, beziehungsbezo-
gene Leistungen anzuerkennen,
so zum Beispiel psychologische
Begleitung oder spiritueller Bei-
stand, die Inhalt der Palliativpfle-
ge sind. Bezeichnenderweise ist
England auf dem Gebiet der Pal-
liativpflege führend. Dies erklärt
sich aus dem System des Natio-
nal Health Service, in dem der
Arzt in seiner Beziehung zum Pa-
tienten vergütet wird. Wer hat
nicht die Erfahrung im Pflege-
heim gemacht, dass der freiberuf-
liche Arzt täglich dort den Kopf
ins Zimmer hineinsteckt und
dann gütig fragt: „Et ass jo alles
gutt, Madame X?“ Weiter pas-
siert nichts anderes als die Ab-
rechnung am Ende des Monats
gemäß der die Krankenkasse je-
weils als „tiers payant“ eine Visite
laut Tarif zahlen muss. Palliativ-
pflege, so wie sie im Dienst von
Doktor Bernard Thill in Esch
praktiziert wird, erfordert, wenn
es sein muss, Stunden an Prä-
senz, und dies muss vergütet sein.
Soweit palliativspezifische Leis-
tungen von den Krankenkassen
zu tragen sind, werden diese in
einer, durch Ministerialbeschluss
zu genehmigenden Nomenklatur
der Leistungen aufgenommen
werden müssen.

Es wird dann den Sozialpart-
nern obliegen, die betreffenden
„Lettres-clef“ (Vergütung der De-
tailleistung) und die „Koeffizien-
ten“ auszuhandeln. Es ist auch
nicht ersichtlich, ob und wie die
Pflegeversicherung solche perso-
nenbezogenen Leistungen er-
bringen kann, denn gemäß dem
Gesetz von 1998 sind deren Leis-
tungen begrenzt auf die Basisbe-
dürfnisse, die notwendig sind
zum Überleben.

Soweit man in Erfahrung brin-
gen kann, werden die spezifisch
palliativen Leistungen augen-
blicklich durch budgetäre, ge-
setzlich nicht abgesicherte Zu-
schüsse des Familienministeri-
ums abgedeckt. Dies gilt sowohl
für Leistungen innerhalb der Kli-
niken (Krankenkassen) wie sol-
che in Pflegeheimen oder zu

Hause (Pflegeversicherung und
Leistungsträger wie „Hëllef Do-
heem). Ein gewisser Teil dieser
Leistungen wird ehrenamtlich er-
bracht. Solche zeitweiligen Not-
lösungen müssen in Zukunft
durch ein zu schaffendes System
mit Strukturen erbracht werden.

Diplome, Diplomierte
und Nichtdiplomierte

Es bleibt zu bestimmen, welche
Leistungen mit welcher Qualifi-
kation zu erbringen sind?

Dahinter verbirgt sich zunächst
das Problem der Anerkennung
der Qualifikationen per se, der
ihr entsprechenden Einzelleis-
tungen und deren komparative
Vergütung. Das Pflegepersonal
hat jetzt schon die Aufgaben ver-
kündet, für deren Ausführung ein
Master erforderlich ist. Wer Mas-
ter sagt, denkt an die Lehrer und
an die Forderung der Diplomhal-
ter im Staat auf Gleichbehand-
lung mit Diplomierten angeblich
gleichen Niveaus.

Wer von Diplomen spricht,
denkt an Nichtdiplomierte im
Pflegesystem, die als Hilfsperso-
nal eingestuft sind und die den
Lohnunterschied zwischen ih-
nen und den am gleichen Ar-
beitsplatz tätigen Diplomhaltern
als unerträglich empfinden.
Schon liest man in den Tageszei-
tungen, eine gleiche Leistung sei
verschieden vergütet je nachdem,
ob der Leistungsträger diese im
Kliniksystem oder im Pflegesys-
tem erbringt.

Jeder Leistungsträger hat sei-
nen eigenen Kollektivvertrag. Ei-
ne solche Spannung ist dem Am-
biente im Palliativwesen nicht
besonders förderlich. Die Ver-
handlungen zwischen den Sozi-
alpartnern für die 12.000 Be-
schäftigten des Pflegesystems –
übrigens vertreten in der Kern-
gruppe – sind in einer Sackgasse.
Sie kommen vor den Schlichter.
(Wort 11.02.08 – „Ein Fall für den
Schlichter“).

Anders als bei der Euthanasie

enthält das Palliativgesetz keine
Meldepflicht und kein Kontroll-
verfahren, um Missbräuche bei
der Schmerzbehandlung zu ver-
hindern.

„Action pour la vie“
nicht mehr gefordert?

Im Eifer des Gefechts gegen den
Euthanasievorschlag haben un-
sere Palliativmediziner nachwei-
sen wollen, Euthanasie sei über-
flüssig. Denn im Rahmen einer
effizienten palliativen Medizin
könne eine genügende Schmerz-
bekämpfung mit gleichem Erfolg
erzielt werden, notfalls durch ter-
minale Sedierung. Ein Palliativ-
arzt ist so weit gegangen (Frage-
stellung: „Brauchen wir ein Pal-
liativgesetz?“), dass er zugab, be-
reit zu sein, als behandelnder
Arzt im Extremfall den sofortigen
Tod herbeizuführen. Er würde
sich vor Gericht verantworten
können mit der Rechtfertigung,
dass der Akt mit dem nötigen
Professionalismus getätigt wurde.
Wenn dem so ist, dann wäre es an
der Kerngruppe „Pour la vie“ zu
eruieren, ob nicht Not am Mann
ist, hier ein Meldeverfahren und
ein Kontrollsystem aufzustellen.

„Action pour la vie“ dürfte
nicht entgangen sein, dass das so
hoch gepriesene, einstimmig an-
genommene Palliativgesetz als
Regelwert nur für den Patienten
„am Lebensende“ gilt, nicht aber
für den nicht sterbenden Patien-
ten. Vincent Humbert, Chantal
Sébire und Eluana Englaro wa-
ren keine „Sterbenden“. Aber
auch der „normale“ Patient ist
nicht abgedeckt.

Das belgische Gesetz zum Pa-
tientenschutz deckt alle Fälle ab.
Die so hoch gelobte „loi Leonet-
ti“ in Frankreich tut dies zum
Teil.

Mithin obliegt es jetzt der Kern-
gruppe der „Action pour la vie“
zu demonstrieren, dass ihr Auf-
hänger „Palliativ – Jo!“ auch eine
Verpflichtung zur Schaffung der
Palliativpflege in Luxemburg war.

Henri Etienne

Es besteht noch viel Klärungsbedarf
Das Palliativgesetz unter der Lupe

Das Palliativgesetz harrt „nur
noch“ der Ausführungsbestim-
mungen“. Mit dieser Bewer-
tung erklärt das „Wort“ vom
7. Februar den Beschluss der
Kerngruppe des Aktionsbünd-
nisses „Euthanasie Neen! – Pal-
liativ: Jo! Action pour la vie et
contre l’euthanasie“, seine Ar-
beit als abgeschlossen anzuse-
hen in der jetzigen Phase.
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